
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/9/19 11Os108/78,
12Os132/80

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1978

Norm

StGB §297

Rechtssatz

Ob eine Verleumdung vorliegt, ist nach dem Wortlaut und Sinn der betre4enden Äußerung im Zusammenhang mit

dem sonstigen Aussageinhalt und Anzeigeninhalt und unter Berücksichtigung aller Begleitumstände zu beurteilen.
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